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— die Aufgaben, die zur schrittweisen Integration 
der Anwendungen der Datenverarbeitung führen,

— die Aufgaben zur Art und Weise der Sicherung 
der mehrfachen Nutzung der im Bereich bereit
zustellenden Projektunterlagen für die Daten
verarbeitungsprojekte,

— die Aufgaben für die Weiterentwicklung bereits 
praxiswirksamer Datenverarbeitungsprojekte.

5.4. Die Arbeit an den Grundrichtungen der Datenver
arbeitungsprojektierung ist als ein kontinuierlicher 
Prozeß zu gestalten, wobei die im Rahmen reali
sierter Teilanwendungen gesammelten Erfahrungen 
auszuwerten sind.

6. Erarbeitung einer einheitlichen Methodik der Daten
verarbeitungsprojektierung

6.1. Die Koordinierung der fachlich-inhaltlichen Arbei
ten der Bereiche bei der Datenverarbeitungsprojek
tierung erfordert eine einheitliche Methodik der 
Datenverarbeitungsprojektierung.

6.2. Die Beauftragten für Projektkoordinierung sichern 
die bereichsspezifischen Anpassungen und Erweite
rungen der Rahmenmethodik zur Datenverarbei
tungsprojektierung, die durch den Hersteller bzw. 
Lieferer der Datenverarbeitungstechnik für
— die stufenweise Projektierung von integrierten 

Anwendungssystemen der Datenverarbeitung,

— die Ausarbeitung von anpassungs- und einord
nungsfähigen Unterlagen der Datenverarbei
tungsprojekte,

— die Anwendung der Systemunterlagen 

bereitgestellt wird.

7. Gestaltung der Kooperationsbeziehungen bei der 
Datenterarbeitungsprojektierung

7.1. Die umfassende Durchsetzung einer arbeitsteiligen 
Datenverarbeitungsprojektierung innerhalb der 
Volkswirtschaft bedingt eine Vielzahl von Koopera
tionsbeziehungen, die auf der Grundlage des 
Planes und allgemeingültiger sowie bereichsspezi
fischer ökonomischer und rechtlicher Regelungen 
durch die Beauftragten für Projektkoordinierung 
zu organisieren und zu kontrollieren sind.

7.2. Partner der Kooperationsbeziehungen sind
— die zentralen Staatsorgane, die durch die jewei

ligen Beauftragten für Projektkoordinierüng 
vertreten werden,

— die Betriebe, Kombinate, Einrichtungen, wirt
schaftsleitenden und staatlichen Organe, die Pro
jektierungsarbeiten für die Anwendung der 
Datenverarbeitung ausführen,

— der Hersteller bzw. Lieferer der Datenverarbei
tungstechnik.

7.3. Schwerpunkte der Gestaltung der Kooperations
beziehungen zu den unter Ziff. 7.2. genannten Part
nern sind
— die termin- und sortimentsgerechte Erarbeitung, 

Testung und praxisnahe Erprobung der Daten- 
verarbeitungspro j ekte,

— die Einbeziehung aller vorhandenen Kapazitäten 
der Datenverarbeitungsprojektierung

— die Sicherung der mehrfachen Anwendung der 
arbeitsteilig erarbeiteten Unterlagen für die 
Datenverarbeitungsprojekte,

— die Reduzierung des Projektierungsaufwandes 
und die Verkürzung der Projektierungszeiten,

— die Festlegung der Verantwortlichkeiten der 
Projektanten für die Bereitstellung der nach 
verbindlichen Grundsätzen dokumentierten Un
terlagen einschließlich der Gewährung einer 
vertraglich vereinbarten Einführungsunterstüt
zung für die die Datenverarbeitungsprojekte 
nutzenden Anwender.

7.4. Schwerpunkte der Zusammenarbeit zwischen den 
Projektkoordinierungen und dem Hersteller bzw. 
Lieferer der Datenverarbeitungstechnik sind

— die Sicherung der termin- und sortimentsgerech
ten Bereitstellung der Systemunterlagen für 
eine tiefgreifende Rationalisierung der Daten
verarbeitungsprojektierung,

— die Organisation des Erfahrungsaustausches, die 
schnelle Information über neue Datenverarbei
tungstechnik und Unterlagen zur Rationalisie
rung der Datenverarbeitungsprojektierung so
wie die vorrangige Aus- und Weiterbildung von 
Kadern durch den Hersteller bzw. Lieferer der 
Datenverarbeitungstechnik,

— die Regelung der Zusammenarbeit auf dem Ge
biet der Anwendungsforschung sowie bei der 
Erprobung von Datenverarbeitungstechnik und 
bei der Erprobung von Unterlagen zur Rationa
lisierung der Datenverarbeitungsprojektierung 
bei Erstanwendem.

8. Information und Dokumentation
8.1. Die Information und Dokumentation über Daten

verarbeitungsprojekte erfolgt nach den Prinzipien 
der Information und Dokumentation im Rahmen 
des Teilsystems Wissenschaft und Technik des 
volkswirtschaftlichen Informationssystems und 
wird durch die Projekt- und Programmzentrale 
der DDR beim Hersteller bzw. Lieferer der Daten
verarbeitungstechnik und geführte Projektnach
weise bei den Projektkoordinierungen der Bereiche 
wahrgenommen.

8.2. In den Projektnachweisen sind unter schrittweiser 
Nutzung der elektronischen Datenverarbeitung Da
tenverarbeitungsprojekte und deren Bestandteile 
zu erfassen. Diese Erfassung bezieht sich im ein
zelnen auf alle Datenverarbeitungsprojekte, deren 
Projektunterlagen und Maschinenprogramme so
wie auf alle für die Datenverarbeitungsprojektie
rung herausgegebenen Richtlinien, Ordnungen usw.,

— die im eigenen Bereich ersterarbeitet wurden,

— die für den eigenen Bereich angepaßt wurden,

— die für den eigenen Bereich zur Nutzung über
nommen wurden,

— die sich im eigenen Bereich in Ersterarbeitung 
bzw. Anpassung befinden,

— für die im eigenen Bereich die Ersterarbeitung, 
Anpassung oder Übernahme zur Nutzung ge
plant ist.
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